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Sportstättenfinanzierung bei der Stadt Nürnberg
Profifußballvereine im Visier der EU Kommission
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Sportstättenfinanzierung bei der Stadt Nürnberg
Keine Förderung im Profisportbereich

Investitionszuschüsse

Breitensport
550.000 € jährlich

• Neubau/Umbau/Erweiterung

• Instandsetzungsmaßnahmen

Profisport
0 €

• Berufssport wird 
grundsätzlich nicht gefördert 
(s. Sportförderungsrichtlinien 
der Stadt Nürnberg)
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• Anschaffung von Geräten zur 
Nutzung und zum Unterhalt 
der Vereinsportanlagen

der Stadt Nürnberg)



Sportstättenfinanzierung bei der Stadt Nürnberg
EU-Beihilferechtliche Behandlung der Breitensportförderung

� Fallgruppe: Investitionszuschuss für Sportstätten
» Die Jugend-Ausbildung ist keine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne des EU-» Die Jugend-Ausbildung ist keine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne des EU-

Beihilferechts, sofern schulische Bildung und sportliche Grundausbildung 
gefördert werden (Trennung zwischen Ausbildungsmaßnahmen und 
wirtschaftlicher Tätigkeit der Sportvereine).

» Städtische Zuschüsse werden nur auf Grundlage der städtischen 
Geschäftsanweisung  (ZuwGA) durch einen Zuwendungsbescheid gewährt.

» Die Zuwendungsbescheide erfüllen aufgrund ihrer Ausgestaltung die 
formalen und inhaltlichen Anforderungen an eine Betrauungsakt im Sinne 
des EU-Beihilferechts. Auch dem im Kommissionsbeschluss geregelten des EU-Beihilferechts. Auch dem im Kommissionsbeschluss geregelten 
Zitiergebot wird in den Zuwendungsbescheiden Rechnung getragen:
„Dieser Zuwendungsbescheid ist Betrauungsakt im Sinne des Beschlusses der 
Europäischen Kommission vom 20.12.2011 über die Gewährung von 
Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung 
von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut sind 
(2012/21/EU)."
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Sportstättenfinanzierung bei der Stadt Nürnberg
Modell Arena Nürnberger Versicherung - Vertragsbeziehungen

Erbbaurechtsvertrag (mit Heimfallregelung) - Zuschus svertrag
- Einmaliger Zuschuss- Einmaliger Zuschuss
- Jährlicher Zuschuss (Tilgung des Darlehens) für 30 Jahre

Nürnberg Arena 2000
Projektgesellschaft mbH & Co. KG
(Bauherr und Vermieter)

ARENA Nürnberg Betriebs GmbH

Mietvertrag
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ARENA Nürnberg Betriebs GmbH
(Betreiber)

Mieter Mieter Mieter Mieter

Mietverträge



Sportstättenfinanzierung bei der Stadt Nürnberg
Modell Arena Nürnberger Versicherung - Finanzierungsmodell

� Die Projektgesellschaft hat die Arena gebaut und die gesamten Baukosten 
durch ein Darlehen finanziert.

� Das Darlehen wurde durch eine kommunale Bürgschaft besichert, um die 
Finanzierung zu kommunalkreditähnlichen Konditionen zu ermöglichen.

� Die Projektgesellschaft deckt die aus der Finanzierung resultierende Annuität 
zum Teil aus Mieteinnahmen von der Betreibergesellschaft.

� Der Rest wird durch fixe jährliche Zuschüsse durch die Stadt Nürnberg 
gedeckt. Der weiterhin gewährte einmalige Zuschuss war als Sondertilgung zu 
verwenden.

� Die Projektgesellschaft ist verpflichtet, während der Dauer des Erbbaurechts � Die Projektgesellschaft ist verpflichtet, während der Dauer des Erbbaurechts 
(30 Jahre) den gesamten Bauunterhalt ordnungsgemäß durchzuführen.

� Nach Ablauf des Erbbaurechts fällt die Arena entschädigungslos in das 
Eigentum der Stadt Nürnberg. Ein etwaiger Heimfall vor Ablauf des 
Erbbaurechts ist ebenfalls entschädigungslos.
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Sportstättenfinanzierung bei der Stadt Nürnberg
Modell Arena Nürnberger Versicherung – Finanzierungsmodell

� Für ca. 15 % der jährlichen Gesamtnutzungsdauer muss die Eisflächen 
Schulen / Universitäten und Vereinen (nur Amateur- und Nachwuchsbereich) 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden.kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

� Der Betreiber stellt ferner weitere für den Betrieb notwendige Einrichtungen.

� Zuschussleistungen (einmaliger und jährlicher Zuschuss) sowie Bürgschaften 
waren Gegenstand einer europaweiten Ausschreibung zur Vergabe einer 
Baukonzession.Baukonzession.

� Zudem erfolgte eine Mitteilung an die EU-Kommission, dass die Maßnahme 
nicht als Beihilfe zu qualifizieren sei (Unterrichtung der EU Kommission im 
Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit; umfassende Darstellung der 
Maßnahme).
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Sportstättenfinanzierung bei der Stadt Nürnberg
Modell Franken-Stadion

Stadt Nürnberg
Eigenbetrieb FSN

Gesellschaftsvertrag
Betreibervertrag

(Vermarktung, gastronomische 
Versorgung, Bewirtschaftung)

Eigenbetrieb FSN
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Franken-Stadion 
Nürnberg Betriebs 

GmbH
74,9% Fa. Hochtief

25,1 % Stadt Nürnberg



Sportstättenfinanzierung bei der Stadt Nürnberg
Modell Franken-Stadion - Betreibermodell

� Die Franken-Stadion Nürnberg Betriebs GmbH (Hauptgesellschafter Fa. 
Hochtief) pachtet und betreibt das Franken – Stadion Nürnberg als 
multifunktionale Veranstaltungsstätte auf eigene Kosten und eigenes Risiko.multifunktionale Veranstaltungsstätte auf eigene Kosten und eigenes Risiko.

� Der Betreiber verpachtet auf eigene Rechnung an den 1. FCN und weitere 
Nutzer, vermarktet die Stadionrechte und betreibt die Gastronomie etc.

� Der Betreiber ist zudem verpflichtet, während der Dauer des Pachtvertrages 
den gesamten Bauunterhalt  (Unterhalts- und Instandhaltungsleistungen) 
ordnungsgemäß durchzuführen.

� Die Stadt (EB FSN) erhält ein Nutzungsentgelt (fixe und variable Bestandteile)

� Sämtliche Leistungsbeziehungen, einschließlich des Erwerbs von 74,9 % der 
Anteile an der aus damaliger Sicht noch zu gründenden Franken-Stadion 
Nürnberg Betriebs GmbH, waren Gegenstand einer europaweiten 
Ausschreibung zur Vergabe eines Dienstleistungsauftrags 
(Verhandlungsverfahren mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb).
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Sportstättenfinanzierung bei der Stadt Nürnberg
Fazit

� Nach den städtischen Sportförderungsrichtlinien grundsätzlich keine 
Förderung im Profisportbereich. 

� Auch keine indirekte Förderung des Profisportbereichs, etwa durch 
unentgeltliche / subventionierte Nutzungsüberlassung der Infrastruktur 
(privater Betreiber der Infrastruktur).

� Klar reglementierte Förderung im Amateurbereich (Sportförderungsrichtlinien / 
Zuwendungsgeschäftsanweisung).

� Sicherstellung rechtskonformer Finanzierung der relevanten Infrastruktur 
(Fußballstadion, Arena) durch Vergabe im europaweiten Wettbewerb.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Finanzreferat

Theresienstr. 7
90403 Nürnberg

Harald Riedel

+49 (0)9 11 / 2 31-23 20
ref.ii@stadt.nuernberg.de
http://www.stadtfinanzen.nuernberg.de


